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 Veröffentlicht am 11.09.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §76 Abs4;

Rechtssatz

Für die Zulässigkeit der Vorschreibung eines Kostenvorschusses an eine Partei ist es ohne Belang, ob die Behörde

anderen Antragstellern ebenfalls einen Kostenvorschuß vorgeschrieben hat oder nicht.
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